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Rechtssystem benachteiligt ambulante Pflegedienste 
Bundesregierung muss handeln 
 
Das Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen (Az. L 20 SO 362/22) zeigt 
die Benachteiligung ambulanter Pflegedienste. Während stationäre Einrichtungen 
Pflegeleistungen abrechnen können, bleiben ambulante Dienste auf ihren Kosten sit-
zen. Der Deutsche Pflegerat fordert eine sofortige Schließung dieser Gerechtigkeitslü-
cke. 
 
Fehlende Finanzierung trotz erbrachter Pflegeleistungen 
 
Das Gericht entschied, dass ein ambulanter Pflegedienst keinen Anspruch auf die So-
zialhilfeleistungen der Hilfe zur Pflege hat, wenn der Pflegebedürftige vor der Kosten-
zusage des Sozialhilfeträgers verstirbt. Die gesetzliche Grundlage schließt ambulante 
Dienste explizit aus, so die Richter:innen. Pflegedienste erbringen essenzielle Versor-
gung, bleiben aber in diesem Fall bei Tod eines Pflegebedürftigen ohne finanzielle Ab-
sicherung. 
 
„Das Urteil zeigt, dass unser Rechtssystem die Leistungen ambulanter Pflegedienste 
im Falle der Sozialhilfebedürftigkeit nicht anerkennt, wenn zuvor vom Sozialhilfeträ-
ger keine Kostenzusage erteilt wurde“, erklärt Christine Vogler, Präsidentin des 
Deutschen Pflegerats. „Stationäre Einrichtungen können jedoch in diesen Fällen ab-
rechnen, ambulante Dienste nicht – trotz geleisteter Arbeit.“ 
 
Bürokratische Hürden verschärfen das Problem 
 
Ambulante Pflegedienste erbringen somit oft Leistungen ohne Garantie auf Vergü-
tung. „Würden sie die Pflege verweigern, weil die Kostenzusage nicht vorliegt, stün-
den hunderte Pflegebedürftige und Patienten in Deutschland ohne Versorgung da“, 
warnt Vogler. „Es ist untragbar, dass ambulante Dienste auf Erben oder Gerichte an-
gewiesen sind, um offene Rechnungen zu begleichen. 
 
Es ist zudem nicht nachvollziehbar, dass häufig bemängelte defizitäre personelle und 
digitale Strukturen der Sozialhilfeträger zulasten der hilfebedürftigen Menschen und 
der Pflegedienste gehen.“ 
 
Forderung nach sofortiger rechtlicher Klarstellung 
 
Der Deutsche Pflegerat fordert, dass die Bundesregierung und die Länder diese 
Schwachstelle im Gesetz umgehend schließen. Weiter müssen die Verwaltungspro-
zesse der Sozialhilfeträger von der Antragstellung auf Leistungen der Hilfe zur Pflege 
bis hin zur Kostenzusage entbürokratisiert und deutlich beschleunigt werden, ein-
schließlich der Digitalisierung im gesamten Sozial- und Gesundheitsbereich.  
 



 

„Sozialhilfeträger dürfen generell weder stationäre Pflegeeinrichtungen noch ambu-
lante Pflegedienste in eine finanzielle Zwangslage bringen, weil sie es nicht schaffen, 
zeitnah die erforderlichen Kostenzusagen auszustellen“, so Vogler. „Pflegekräfte 
müssen für ihre Arbeit bezahlt werden. Dafür muss das Geld für die erbrachten Leis-
tungen eingehen. Alles andere ist ein fatales Signal für alle Beteiligten.“ 
 
Weiterführende Informationen 
Pressemitteilung Justiz NRW. Ein Pflegedienst, der Intensivpflege in Wohngemein-
schaften erbringt, wird nicht Inhaber eines Anspruchs auf Hilfe zur Pflege, wenn die 
Pflegebedürftige verstirbt Download 
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Zum Deutschen Pflegerat e.V. (DPR): 
 
Der Deutsche Pflegerat e.V. wurde 1998 gegründet, um die Positionen der Pflegeorganisationen 
einheitlich darzustellen und deren politische Arbeit zu koordinieren. Darüber hinaus fördert der 
Zusammenschluss aus 21 Verbänden die berufliche Selbstverwaltung. Seit 2003 handelt der Deut-
sche Pflegerat e.V. als eingetragener, gemeinnütziger Verein. Als Bundesarbeitsgemeinschaft des 
Pflege- und Hebammenwesens und Partner der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen vertritt 
der Deutsche Pflegerat heute die insgesamt 1,7 Millionen Beschäftigten der Pflege. Über die be-
rufliche Interessenvertretung hinaus ist der Einsatz für eine nachhaltige, qualitätsorientierte Ver-
sorgung der Bevölkerung oberstes Anliegen des Deutschen Pflegerats. 
 
Präsidentin des Deutschen Pflegerats ist Christine Vogler. Vize-Präsidentinnen sind Irene Maier 
und Annemarie Fajardo. 
 
Mitgliedsverbände des DPR: 
 
- Arbeitsgemeinschaft christlicher Schwesternverbände und Pflegeorganisationen e.V. (ADS) 
- AnbieterVerband qualitätsorientierter Gesundheitspflegeeinrichtungen e.V. (AVG) 
- Bundes-Dekanekonferenz Pflegewissenschaft gem. e.V. 
- Bundesverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe e.V. (BLGS) 
- Bundesverband Geriatrie e.V. (BVG) 
- Bundesverband Pflegemanagement 
- Deutscher Hebammenverband e.V. (DHV) 
- Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschland e.V. (BeKD) 
- Bundesfachvereinigung Leitender Krankenpflegepersonen der Psychiatrie e.V. (BFLK) 
- Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe e.V. (DBfK) 
- Deutsche Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege e.V. (DFPP) 
- Deutsche Gesellschaft für Endoskopiefachberufe e.V. (DEGEA) 
- Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste e.V. (DGF) 
- Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e.V. (DGP) 
- Deutscher Pflegeverband e.V. (DPV) 
- Deutsches Netzwerk Advanced Practice Nursing & Advanced Nursing Practice (DNAPN) e.V. 
- Initiative Chronische Wunden e.V. (ICW) 
- Katholischer Pflegeverband e.V. 
- Verband der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz e.V. (VdS) 
- Verband für Anthroposophische Pflege e.V. (VfAP) 
- Verband der Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren der Universitätskliniken und 

Medizinischen Hochschulen Deutschlands e.V. (VPU) 


